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Für die Beantwortung solcher Fragen, die

Auswirkungen von Hirnschädigungen auf

Funktionsfähigkeit, Aktivitäten und Teil-

habe betreffen, sind immer auch neuro-

psychologische Gutachten erforderlich.

Die klinische Neuropsycholo-

gie, die sich mit Veränderungen

des Verhaltens und Erlebens

nach Erkrankungen und Verletzungen des

ZNS beschäftigt, hat in den letzten Jahr-

zehnten wissenschaftlich anerkannte Ver-

fahren entwickelt, die eine differenzierte

und realistische Einschätzung solcher

Schädigungsfolgen erlauben. Diese spe-

ziellen neuropsychologischen Verfah-

ren basieren auf umfangreichen Ver-

gleichsstichproben. 

Zur Sicherung der Qualität neuropsycholo-

gischer Gutachten wurden vom Arbeitskreis

„Neuropsychologische Gutachten“ der Ge-

sellschaft für Neuropsychologie [GNP] ver-

gleichbare und überprüfbare Standards

erstellt und veröffentlicht. Diese werden

ständig aktualisiert.

Ansprechpartner:

Als Sachverständige für die Erstellung

Neuropsychologischer Gutachten sind 

Diplompsychologen mit der Zusatzausbil-

dung zum Klinischen Neuropsychologen

GNP qualifiziert. Eine Liste der qualifizier-

ten Sachverständigen kann bei der Ge-

schäftsstelle der GNP abgerufen werden.

Neuropsychologische 

Gutachten

   Informationen zur

Bedeutung und Relevanz 

Arbeitskreis Gutachten
Gesellschaft für Neuropsychologie e.V.



Versicherungen, Behörden und

Gerichte benötigen häufig Gut-

achten von Sachverständigen als

Grundlage für Rechtsentscheidun-

gen. Wenn durch Unfälle oder

Erkrankungen Schädigungen des Gehirns

eingetreten sind, beurteilen Gutachter die

Art der Erkrankung, das Ausmaß einer

Schädigung und die Auswirkungen auf die

berufliche Tätigkeit sowie die Lebensfüh-

rung. Darüber hinaus können Fragen zu

therapeutischen Möglichkeiten und zum

voraussichtlichen weiteren Verlauf (Reha-

bilitationsprognose) und zur Teilhabe

(ICF) in den verschiedenen Lebensberei-

chen zu beantworten sein. 

Erkrankungen und

Verletzungen des

Zentralnervensystems [ZNS]

ziehen in der Regel auch Beeinträchtigun-

gen und Störungen höherer Hirnfunktionen

nach sich. Im Einzelnen können Aufmerk-

samkeitsfunktionen, Lernfähigkeit und Ge-

dächtnisfunktionen, Sprech-, Sprach- und

Kommunikationsfähigkeit, Planen und

Handeln sowie Wahrnehmungsfunktionen

betroffen sein. In Folge einer Hirnschädi-

gung kann es zu Störungen des Eigen-

und Fremderlebens ei-

ner betroffenen Person

kommen. Die Störungen

höherer Hirnfunktionen

manifestieren sich daher

sowohl in der veränderten kognitiven Lei-

stungsfähigkeit als auch im veränderten

Erleben und Verhalten. Diese dynamische

Wechselwirkung zwischen Leistungsstö-

rungen und emotionalen Störungen stellt

bei der Beurteilung neuropsychologischer

Störungsbilder besondere Anforderun-

gen an den Sachverständigen. 

Fragen nach den Auswirkungen von Störun-

gen oder Schädigungen des ZNS auf höhere

Hirnfunktionen und Persönlichkeitsmerkmale

und den daraus resultierenden Veränderun-

gen in der Lebensführung und der Teilhabe

werden nicht mit medizinischen Untersuchun-

gen und Diagnosen beantwortet und lassen

sich auch nicht mit Hilfe apparativer Zusatz-

diagnostik wie CCT, MRT etc. klären. 

Neuropsychologische Begut-

achtungen sind insbesondere für

folgende Auftraggeber  und  Fra-

gestellungen von Bedeutung: 

- Gesetzliche Unfallversicherung: Minderung

der Erwerbsfähigkeit 

- Gesetzliche Rentenversicherung: Erwerbs-

unfähigkeit 

- Private Versicherungen: Grad der Invalidi-

tät, Grad der Berufsunfähigkeit, Haftpflicht-

fall (Schadensersatzansprüche z.B. nach

Verkehrsunfällen). 

- Versorgungsamt: Grad der Behinderung.

- Fahreignung

- Rehabilitationsprognose. 
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